
Drucksache Nr.: 13/1840 
Seite 1 

 

 
Fraktion der Verbandsversammlung 

 
 

1 3 / 1 8 4 0  
 
 
 

25.08.2020 

Fraktionsanfrage öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss zur Information 02.09.2020  

 
 
Betreff: Ansiedlungsmöglichkeiten auf regionalen Kooperationsstandorten 

 
 
Anfrage
 
 
Die politische Sommerpause des RVR wurde begleitet von Diskussionen in der Stadt Voerde 
zum geplanten regionalen Kooperationsstandort auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände 
Möllen. Im RVR-Pressespiegel war zu lesen, dass im Rat der Stadt Voerde sehr kontrovers 
über Möglichkeiten einer Entwicklung dieses Standortes gestritten wurde.  
 
Für die CDU-Fraktion im RVR ergeben sich aus diesen Diskussionen folgende Fragen an die 
RVR-Verwaltung, mit der Bitte um Beantwortung im Planungsausschuss am  
2. September 2020: 
 

1. Inwiefern ist von Seiten der RVR-Verwaltung vorgesehen, dass auf Flächen oder 

Teilflächen der im sachlichen Teilplan ausgewiesenen regionalen 

Kooperationsstandorte Wohnbebauung, kleinteiliges Gewerbe, Gastronomie und 

Vergnügungsstätten ausgewiesen und geplant werden können? 

 

2. Inwieweit könnten Gespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern der 

Kommunalverwaltung in Voerde und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 

und Gleichstellung des Landes NRW dazu führen, dass eine in Frage 1. 

beschriebene Ausweisung möglich würde? Wer trägt die Verantwortung zur 

Schaffung des Planungsrechts?  

 

3. Wurden von Seiten der RVR-Verwaltung offizielle Gespräche mit Vertreterinnen und 

Vertretern der Kommunalverwaltung Voerde geführt? Wenn ja, wurde in diesen 

Gesprächen suggeriert, dass eine mögliche Ausweisung - wie in Frage 1. 

beschrieben - möglich sein könnte? 
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4. Sollte nach der 1. Offenlage des sachlichen Teilplans regionale 

Kooperationsstandorte, dem Abwägungsprozess der RVR-Verwaltung, der 

Regionalrat entscheiden den ehemaligen Kraftwerksstandort Möllen aus der Liste der 

Kooperationsstandorte zu streichen, zu welchen Bedingungen wäre dann eine 

Ausweisung der Fläche für Wohnbebauung, kleinteiliges Gewerbe, Gasstätten und 

Vergnügungsstätten umsetzbar?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Gasper, Daniela Löckenhoff, Jonas Fraktion CDU 
Bezugsnummer.   
  

 
 
 
 
Sprecher CDU im Planungsausschuss 
gez. Udo Bovenkerk 

 
 
 


